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Umlegungsbeschluss
I. Umlegungsbeschluss für das Gebiet: Siedlung 1. Änderung
Gemarkung: Denzlingen
Der Umlegungsausschuss hat am 27.07.2016 gemäß § 47 des Baugesetz-
buchs inderaktuellenFassung imBereich:Westlichder „Brestenbergstraße“
und östlich der Wohnhäuser „Bergstraße” Nr. 2, 4, 6 und 8. die Durchführung
einer Umlegung beschlossen. In das Verfahren sind folgende Grundstücke
(Flurstücke) der Gemarkung Denzlingen einbezogen:
1154, 1158/18 und 1158/19.
Die Umlegung trägt die Bezeichnung: „Siedlung 1. Änderung“
Der Gemeinderat hat beschlossen, für dieses Gebiet einen Bebauungsplan
aufzustellen. Das Umlegungsgebiet liegt im Geltungsbereich dieses Bebau-
ungsplans. Durch die Umlegung sollen die im Umlegungsgebiet liegenden
Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und
Größe für die Bebauung und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete
Grundstücke entstehen.
II. Durchführung
Die Durchführung der Umlegung obliegt gemäß § 3 Abs. 2 der Verordnung
der Landesregierung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur und des
Finanz- und Wirtschaftsministeriums zur Durchführung des Baugesetzbuchs
(BauGB-DVO) in der aktuellen Fassung in Verbindung mit dem Anordnungs-
beschluss des Gemeinderats vom 14.06.2016 dem ständigen Umlegungs-
ausschuss der Gemeinde Denzlingen.
III. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten
Die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem Grund-
stück oder an einem das Grundstück belastenden Recht, eines Anspruchs
mit dem Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück oder eines persönli-
chen Rechts, das zum Erwerb, zum Besitz oder Nutzung des Grundstücks
berechtigt oder den Verpflichteten in der Benutzung des Grundstücks be-
schränkt, werden aufgefordert, innerhalb eines Monats von dieser Bekannt-
machung an ihre Rechte beimUmlegungsausschuss der Gemeinde Denzlin-
gen anzumelden. Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet
oder nach Ablauf einer vom Umlegungsausschuss gesetzten Frist glaubhaft
gemacht, so muss der Berechtigte die bisherigen Verhandlungen und Festset-
zungen gegen sich gelten lassen, wenn der Umlegungsausschuss dies be-
stimmt. Der Inhaber eines inAbsatz 1 bezeichneten Rechts muss die Wirkung
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gel-
ten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntma-
chung des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
IV. Verfügungs- und Veränderungssperren sowie Vorkaufsrecht derGemeinde
Von dieser Bekanntmachung an bis zur Bekanntmachung der Unanfechtbar-
keit des Umlegungsplans dürfen nach § 51 BauGB im Umlegungsgebiet nur
mit schriftlicher Genehmigung des Umlegungsausschusses:
1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und über
Rechte an einem Grundstück getroffen oder Vereinbarungen abgeschlossen
werden, durch die einem anderen ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder
Bebauung eines Grundstücks oder Grundstücksteils eingeräumt wird oder
Baulasten neu begründet, geändert oder aufgehoben werden;
2. erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich wertstei-
gernde, sonstige Veränderungen der Grundstücke vorgenommen werden;
3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, aber wertstei-
gernde bauliche Anlagen errichtet oder wertsteigernde Änderungen solcher
Anlagen vorgenommen werden;
4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bauliche Anlagen
errichtet oder geändert werden.
Einer Genehmigung nach Satz 1 bedarf es im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet nur, wenn und soweit eine Genehmigungspflicht nach § 144
BauGB nicht besteht. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Ge-
meinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit
deren Ausführung vor Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen
werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und Fortführung einer bisher
ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.
Ein bei der Gemeinde eingereichtes Baugesuch gilt gleichzeitig alsAntrag auf
Genehmigung durch den Umlegungsausschuss.
Nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 BauGB steht der Gemeinde beim Kauf von Grundstü-
cken, die in dieses Verfahren einbezogen sind, von dieser Bekanntmachung
an bis zur Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans ein
gesetzliches Vorkaufsrecht zu.
V. Vorarbeiten auf Grundstücken
Eigentümer und Besitzer haben nach § 209 Abs. 1 BauGB zu dulden, dass
Beauftragte der zuständigen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen nach
diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke betreten und

Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Ar-
beiten ausführen.
VI. Bekanntgabe des Umlegungsbeschlusses
Der Umlegungsbeschluss gilt mit dem auf die ortsübliche Bekanntmachung
folgenden Tag als bekannt gegeben.
VII. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Umlegungsbeschluss kann binnen sechs Wochen seit der Be-
kanntgabe Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei der Gemeinde Denzlin-
gen eingereichtwerden (§ 217 BauGB). Über denAntrag entscheidet das Land-
gericht Karlsruhe -Kammer für Baulandsachen-, Hans-Thoma-Straße 7, 76133
Karlsruhe. Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er
sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Umlegungsbeschluss ange-
fochten wird, und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die Gründe
sowie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die zur Rechtfertigung des
Antrags dienen.
Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung ohne Rechtsanwalt gestellt werden kann, dass aber für die weite-
ren prozessualen Erklärungen in der Hauptsache der Antragsteller sich eines
vertretungsberechtigten Rechtsanwalts bedienen muss (§ 222 Abs. 3 Satz 2
BauGB). Gemäß § 224 Nr. 1 BauGB hat der Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung keine aufschiebende Wirkung.
VIII. Öffentliche Auslegung der Bestandskarte und des Bestandsverzeich-
nisses
Für die Grundstücke des Umlegungsgebiets wurden eine Bestandskarte und
ein Bestandsverzeichnis nach § 53 BauGB gefertigt. Bestandskarte und Be-
standsverzeichnis liegen in der Zeit vom 23.09.2016 bis einschließlich
24.10.2016 im Rathaus Denzlingen, Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen
öffentlich aus und können montags bis freitags während der Dienststunden
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
dort eingesehen werden.
Denzlingen, den 15.09.2016 Gez.: Hollemann, Bürgermeister

Umlegungsbeschluss
I. Umlegungsbeschluss für das Gebiet: Geringfeldele Süd, 2. BA
Gemarkung: Denzlingen
Der Umlegungsausschuss hat am 27.07.2016 gemäß § 47 des Baugesetz-
buchs in der aktuellen Fassung im Bereich: südlich der Marie-Curie-Straße
die Durchführung einerUmlegungbeschlossen. In dasVerfahren sind folgen-
de Grundstücke (Flurstücke) der Gemarkung Denzlingen einbezogen:
2404/2, 2403/1, 2401/1, 2400/2, 2400/3, 2399/1, 2397/1, 2396/2, 2394/3, 2392/1,
2392/2, 2391/1, 2388/1, 2387/1, 2385/1, 2386/1, 2384/1, 2383/1, 2382/1, 2381/1,
2380/1, 2379/1, 2378/1, 2377/1, 2376/1, 2364/6, 2364/5, 2364/4, 2405/1, 8421,
8422 und 8414 (hiervon eine Teilfläche von ca. 0,3 ar)
Die Umlegung trägt die Bezeichnung: „Geringfeldele Süd, 2. BA“
Der Gemeinderat hat beschlossen, für dieses Gebiet einen Bebauungsplan
aufzustellen. Das Umlegungsgebiet liegt im Geltungsbereich dieses Bebau-
ungsplans. Durch die Umlegung sollen die im Umlegungsgebiet liegenden
Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und
Größe für die Bebauung und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete
Grundstücke entstehen.
II. Durchführung
Die Durchführung der Umlegung obliegt gemäß § 3 Abs. 2 der Verordnung
der Landesregierung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur und des
Finanz- und Wirtschaftsministeriums zur Durchführung des Baugesetzbuchs
(BauGB-DVO) in der aktuellen Fassung in Verbindung mit dem Anordnungs-
beschluss des Gemeinderats vom 14.06.2016 dem ständigen Umlegungs-
ausschuss der Gemeinde Denzlingen.
III. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten
Die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem Grund-
stück oder an einem das Grundstück belastenden Recht, eines Anspruchs
mit dem Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück oder eines persönli-
chen Rechts, das zum Erwerb, zum Besitz oder Nutzung des Grundstücks
berechtigt oder den Verpflichteten in der Benutzung des Grundstücks be-
schränkt, werden aufgefordert, innerhalb eines Monats von dieser Bekannt-
machung an ihre Rechte beimUmlegungsausschuss der Gemeinde Denzlin-
gen anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nach Ablauf
einer vom Umlegungsausschuss gesetzten Frist glaubhaft gemacht, so muss
der Berechtigte die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich
gelten lassen, wenn der Umlegungsausschuss dies bestimmt.
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Der Inhaber eines in Absatz 1 bezeichneten Rechts muss die Wirkung eines
vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten las-
sen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntmachung des
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
IV. Verfügungs- und Veränderungssperren sowie Vorkaufsrecht derGemeinde
Von dieser Bekanntmachung an bis zur Bekanntmachung der Unanfechtbar-
keit des Umlegungsplans dürfen nach § 51 BauGB im Umlegungsgebiet nur
mit schriftlicher Genehmigung des Umlegungsausschusses:
1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und über
Rechte an einem Grundstück getroffen oder Vereinbarungen abgeschlossen
werden, durch die einem anderen ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder
Bebauung eines Grundstücks oder Grundstücksteils eingeräumt wird oder
Baulasten neu begründet, geändert oder aufgehoben werden;
2. erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich wertstei-
gernde, sonstige Veränderungen der Grundstücke vorgenommen werden;
3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, aber wertstei-
gernde bauliche Anlagen errichtet oder wertsteigernde Änderungen solcher
Anlagen vorgenommen werden;
4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bauliche Anlagen
errichtet oder geändert werden.
Einer Genehmigung nach Satz 1 bedarf es im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet nur, wenn und soweit eine Genehmigungspflicht nach § 144
BauGB nicht besteht. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Ge-
meinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit
deren Ausführung vor Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen
werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und Fortführung einer bisher
ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. Ein
bei der Gemeinde eingereichtes Baugesuch gilt gleichzeitig als Antrag auf Ge-
nehmigung durch den Umlegungsausschuss. Nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
steht der Gemeinde beim Kauf von Grundstücken, die in dieses Verfahren
einbezogen sind, von dieser Bekanntmachung an bis zur Bekanntmachung
der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu.
V. Vorarbeiten auf Grundstücken
Eigentümer und Besitzer haben nach § 209 Abs. 1 BauGB zu dulden, dass
Beauftragte der zuständigen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen nach
diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke betreten und
Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Ar-
beiten ausführen.
VI. Bekanntgabe des Umlegungsbeschlusses
Der Umlegungsbeschluss gilt mit dem auf die ortsübliche Bekanntmachung
folgenden Tag als bekannt ge-geben.
VII. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Umlegungsbeschluss kann binnen sechs Wochen seit der Be-
kanntgabe Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei der Gemeinde Denzlin-
gen eingereichtwerden (§ 217 BauGB). Über denAntragentscheidet das Land-
gericht Karlsruhe -Kammer für Baulandsachen-, Hans-Thoma-Straße 7, 76133
Karlsruhe. Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er
sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Umlegungsbeschluss ange-
fochten wird, und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die Gründe
so-wie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die zur Rechtfertigung des
Antrags dienen.

Bürgersprechstunde im September 2016
Die Bürgersprechstunde mit Herrn Bürgermeister Markus Hollemann fin-
det statt:
Im Rathaus, Hauptstr. 110:
Dienstag, 27. September, von 9 bis 10 Uhr.
Anmeldung in Zimmer 2.23 oder noch besser, vorab telefonisch (611-101).
Falls Sie außerhalb dieser Zeiten dringenden Gesprächsbedarf benötigen,
bitten wir um telefonische Voranmeldung.

Bürgerstiftung Denzlingen –
Projektvorschläge gesucht!
Der Stiftungsvorstand der Bürgerstiftung Denzlingen trifft sich im Oktober
2016. Dort soll über Ausschüttungen, also die finanzielle Unterstützung von
Projekten von Denzlingern für Denzlinger, beraten werden. Darum freut sich
Bürgermeister Hollemannbis spätestens26.September2016auf formlose,
konkrete, schriftliche Vorschläge zur Förderung von Jugend- und Altenhilfe,
Erziehung und Bildung, Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Um-
welt- und Naturschutz, Landschafts- und Denkmalschutz sowie Sport in
Denzlingen. Die Bürgerstiftung engagiert sich ausschließlich im Bereich der
Gemeinde Denzlingen. Auf einer DIN-A4-Seite sollte das Projekt beschrie-
ben, angegeben werden, wann die Durchführung geplant ist und dargelegt
werden, warum die Organisation einen Zuschuss zu ihrem Projekt bekom-
men sollte. Da die Bürgerstiftung lediglich einen Anteil der Kosten überneh-
men wird, sollte auch dargestellt werden, wie die übrige Finanzierung des
Projektes aussieht.
Für weitere Fragen zur Bürgerstiftung Denzlingen oder der Möglichkeit, zu-
zustiften oder zu spenden steht neben Bürgermeister Markus Hollemann
auch Frau Nicole Bühler im Rathaus Denzlingen unter Telefon 07666 / 611-140
zur Verfügung.

Abfallabfuhr
Mittwoch, 21. September
Graue Abfallgefäße (35 Liter - 1,1-cbm-Behälter)

Sport- & Familienbad MACH’ BLAU
Die Freibadesaison endet am Sonntag, 18. September.
Das Freibad, das Hallenbad und die Sauna sind ab Montag, 19. September,
wegen Revisions- und Reinigungsarbeiten geschlossen.
Die Hallenbadsaison beginnt voraussichtlich ab Montag, 10. Oktober. Das
Hallenbad und die Sauna sind dann zu den üblichen Winterzeiten geöffnet.
Auskunft unter Telefon 07666 / 937935-10.
www.mach-blau-denzlingen.de

Ausstellung des Malkreises
Gemeinschafts-AusstellungMalkreisDenzlingene.V. in derGalerie imAlten
Rathaus vom 17. September bis 9. Oktober.
Die 15. gemeinsame Jahresausstellung der Mitglieder des Malkreises hat die-
ses Jahr das Thema „mal anders“. Die Vernissage findet am Samstag, 17. Sep-
tember, um 17 Uhr statt. Samstags und sonntags ist die Ausstellung jeweils
von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung ohne Rechtsanwalt gestellt werden kann, dass aber für die weite-
ren prozessualen Erklärungen in der Hauptsache der Antragsteller sich eines
vertretungsberechtigten Rechtsanwalts bedienen muss (§ 222 Abs. 3 Satz 2
BauGB). Gemäß § 224 Nr. 1 BauGB hat der Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung keine Aufschiebende Wirkung.
VIII. Öffentliche Auslegung der Bestandskarte und des Bestandsverzeich-
nisses
Für die Grundstücke des Umlegungsgebiets wurden eine Bestandskarte und
ein Bestandsverzeichnis nach § 53 BauGB gefertigt. Bestandskarte und Be-
standsverzeichnis liegen in der Zeit vom 23.09.2016 bis einschließlich
24.10.2016 im Rathaus Denzlingen, Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen öf-
fentlich aus und können montags bis freitags während der Dienststunden
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr dort
eingesehen werden.
Denzlingen, den 15.09.2016 Gez.: Hollemann, Bürgermeister

Hinweise der Kreisverkehrswacht
Emmendingen zum Schulanfang
Nach dem Ende der Sommerferien sind nun wieder häufiger Kinder und Ju-
gendliche zu Fuß und mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs. Für
viele Erstklässler beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
Kinder haben entwicklungsbedingt noch ein geringer ausgeprägtes Gefahren-
bewusstsein als Erwachsene. Sie bewegen sich unsicher im Straßenverkehr,
da sie zum Beispiel noch nicht über parkende Autos hinwegschauen und auch
Entfernungen und Geschwindigkeiten von Fahrzeugen schwer einschätzen
können. Auch die Bedeutung von Verkehrsregeln ist vielen noch nicht geläu-
fig. Die Kreisverkehrswacht empfiehlt allen Eltern, den Weg zur Schule mit
ihren Kindern regelmäßig gemeinsam zu gehen. Den Kindern sollte erklärt
werden, an welchen Stellen Gefahren lauern und der sicherste Weg zur Schule
sollte ihnen gezeigt werden. Die Eltern sollten stets Vorbild sein und sich im
Straßenverkehr so verhalten, wie sie es auch von ihren Kindern erwarten. Bit-
te Wert auf helle Kleidung und Reflektoren am Schulranzen legen.
Tipps für den ersten (und alle folgenden!) Schultage:
• Das Kind rechtzeitig losschicken, damit es keinen Zeitdruck hat und da-
durch unvorsichtig wird.
• Auch wenn das Kind schon selbstständig zur Schule gehen kann – zwi-
schendurchprüfen,obes tatsächlichdenempfohlenenWegbenutztundsich
sicher im Verkehr bewegt.
• Wer sein Kind mit dem Auto zur Schule bringt, sollte immer daran denken,
einen geeigneten Kindersitz zu benutzen, egal wie kurz der Weg ist.
• Die Parksituationvorvielen Schulen ist zum Schulbeginn und zurAbholzeit
oft chaotisch. Bitte offizielle Parkplätze benutzen und die Fahrweise so an-
passen, dass es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kommt.
Einen längeren Fußweg im Interesse der Sicherheit in Kauf nehmen oder auf
das Auto verzichten, wo es möglich ist.
Die Kreisverkehrswacht dankt allen Städten und Gemeinden sowie den zu-
ständigen Bauhöfen für die Unterstützung der gemeinsamen Aktion zum
Schulanfang. Sicher sind die gelben Spannbänder bereits aufgefallen, die
alle Verkehrsteilnehmer zu gegenseitiger Rücksicht bewegen sollen.
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Energiewendetage
am 17. und 18. September
Fantasievoll zusammen die Energiewende gestalten: Zahlreiche Akteure en-
gagieren sich mit ideenreichen Veranstaltungen, Projekten und Aktionen.
Die bunte Vielfalt der Energiewende erleben können Bürgerinnen und Bür-
ger am 17. und 18. September. In ganz Baden-Württemberg finden zahlreiche
Veranstaltungen, Aktionen und Projekte statt. Klimaschützer jeden Alters er-
fahren in spannendem Rahmen Wissenswertes über erneuerbare Energien,
das Energiesparen und die Energieeffizienz sowie zum Klimaschutz. Die ba-
den-württembergischen Energieagenturen, das Landesprogramm Zukunft
Altbau und die Verbraucherzentrale Baden Württemberg sind aktiv dabei.
Sie stehen gemeinsam für eine neutrale, kompetente Beratung.
Energiewende im Alltag – für viele passt das noch immer nicht zusammen
oder scheint zu kompliziert. So liegt es nahe, das Nachdenken über den Um-
gang mit Energie zu beflügeln, indem Energiethemen vor Ort lebendig wer-
den. Schon zum zehnten Mal zeigen Vereine, Kommunen, Unternehmen, En-
ergieagenturen und Stadtwerke Bürgerinnen und Bürgern ein ganzes Wo-
chenende lang, was es mit den Themen erneuerbare Energien, Energiespa-
ren, Energieeffizienz sowie dem Klimaschutz und der Reduzierung von
Treibhausgasen auf sich hat. Überall im Ländle engagieren sich bei den Ener-
giewendetagen am 17. und 18. September 2016 zahlreiche Akteure mit ideen-
reichen Veranstaltungen, Projekten und Aktionen.
„Im vergangenen Jahr war die Angebotsvielfalt immens“, berichtet Petra He-
gen von Zukunft Altbau. Neben Anlagen, die mit erneuerbaren Energie be-
trieben werden, konnten Interessierte Messen besuchen, neue Trends aus
der Automobilbranche oder dem Handwerk bestaunen oder an Mitmachak-
tionenwieeinemEnergielehrpfadodereinemFahrradkino teilnehmen.Erst-
mals hielten die Energiewendetage auch Einzug in den Schulunterricht.
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sowie Zukunft Altbau und die
KEA sind in der Stuttgarter Innenstadt vor Ort. Am 17. September präsentie-
ren sie sich mit einem Stand auf der Bolzstraße, in der Nähe des Stuttgarter
Schlossplatzes. EnergieberaterInnen aus der Region informieren über die
vielseitigen Möglichkeiten der energetischen Gebäudesanierung. Für weite-
re Aktionen rund um das Thema Gebäudesanierung stehen kostenfreie In-
formationsmaterialien zur Verfügung. Auch für Kinder ist eine Aktion ge-
plant: Sie können ihr eigenes Windrad bauen.
Ob und wo in der Nähe Aktionen stattfinden werden, verrät die Karte der
Energiewendetage.
Weiterführende Links: Die regionalen Energieagenturen in Baden-Württem-
berg, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Zukunft Altbau informiert Altbaubesitzer über den Nutzen einer energeti-
schen Sanierung und wirbt dabei für qualifizierte Gebäudeenergieberater.
Das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informations-
programm stellt Baufachleuten Weiterbildungsangebote, Kontaktmöglich-
keiten mit Kollegen und Informationen für ihre Zielgruppe zur Verfügung.
Kooperationspartner sind die Architektenkammer Baden-Württemberg, die
Ingenieurkammer Baden-Württemberg, der Baden-Württembergische
Handwerkstag, das Deutsche Energieberater-Netzwerk DEN, der GIH Gebäu-
deenergieberater, Ingenieure, Handwerker Baden-Württemberg, die Interes-
sengemeinschaft der regionalen Energie- und Klimaschutzagenturen Baden-
Württemberg (IGrEA), die Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer
Bausparkassen und die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Ansprechpartner Pressearbeit: Axel Vartmann, PR-Agentur Solar Consul-
ting GmbH, Emmy-Noether-Straße 2, 79110 Freiburg, Telefon +49 / 761 /
380968-23, Fax +49 / 761 / 380968-11, vartmann@solar-consulting.de,
www.solar-consulting.de.
Ansprechpartnerin Zukunft Altbau:Dipl.-Ing. Petra Hegen, Freie Architektin
und Energieberaterin, Zukunft Altbau, Gutenbergstraße 76, 70176 Stuttgart,
Telefon +49 / 711 / 489825-13, Fax +49 / 711 / 489825-20, petra.hegen@zukunft-
altbau.de, www.zukunftaltbau.de.
Ansprechpartnerin Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: Dr. Tina
Schwenk, Referentin Öffentlichkeitsarbeit Energieberatung, Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg, Paulinenstraße 47, 70178 Stuttgart, Telefon
+49/711 / 669173, Fax +49 / 711 / 66916073, presse@vz-bw.de, www.vz-bw.de.

Befragung von Fahrgästen
Befragung von Fahrgästen im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) - Ver-
kehrserhebung startet am 17. September.
Vom 17. September bis Ende November 2016 findet im gesamten Regio-Ver-
kehrsverbund Freiburg (RVF) eine Verkehrserhebung statt. Die Befragung
und Zählung der Fahrgäste erfolgt sowohl in Bussen, Straßenbahnen wie
auch Zügen in der Stadt Freiburg sowie den Landkreisen Emmendingen und
Breisgau-Hochschwarzwald. Ermittelt wird dabei die Verkehrsnachfrage, al-
sowoundwannwievieleMenschendasNahverkehrsangebot imRVF-Gebiet
nutzen. Neben der reinen Fahrgastzählung werden die Fahrgäste teilweise
auchzu ihremEinstiegspunkt, Fahrtziel,WohnortundFahrscheinartbefragt.
Wichtig: es handelt sich um eine anonyme Befragung, bei der keine persön-
lichen Daten der Fahrgäste erhoben werden.
Die Befragung bildet unter anderem die Grundlage für die Weiterentwick-
lung und Planung des Tarif- und Fahrplanangebots im regionalen Nahver-
kehr. Die vom Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) und RVF ge-
meinsam beauftragte Erhebung wird von der PTV Transport Consult GmbH
aus Karlsruhe durchgeführt. Deren Mitarbeiter verfügen über einen entspre-
chenden Ausweis. ZRF und RVF bedanken sich bereits im Voraus bei den
Fahrgästen für die Unterstützung bei der Verkehrserhebung.Regio-Verkehrs-
verbund Freiburg GmbH (RVF)

ZRF und RVF
Der Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) und der Regio-Ver-
kehrsverbundFreiburg (RVF) haben es sich gemeinsam zumZiel gesetzt, den
ÖPNV in der Region voranzubringen. Im ZRF haben sich die Stadt Freiburg
und die Landkreise Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald zusam-
mengeschlossen; in der ZRF-Versammlung, dem politischen Gremium des
Nahverkehrs, sitzen Bürgermeister und Gemeinderäte. Im RVF sind alle 20
ÖPNV-Unternehmen organisiert, darunter die DB Regio AG, die Freiburger
Verkehrs-AG, die Südbadenbus und mittelständische Busunternehmen. Der
RVF verantwortet die Tarife und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen
den Verkehrsunternehmen. Regio-Verkehrsverbund Freiburg GmbH (RVF)

Erstklässler trainieren Schulweg
Erstklässler trainieren den Schulweg bei den Internationalen Verkehrssi-
cherheitstagen im Ravensburger Spieleland.
Spiel, Spaß und Verkehrstraining für alle Erstklässler 2016: Das Ravensbu-
rger Spieleland lädt auch in diesem Jahr wieder die Schulanfänger zu den
Internationalen Verkehrssicherheitstagen ein. Am 24. und 25. September
trainieren ABC-Schützen gemeinsam mit Maus, Käpt'n Blaubär und Ver-
kehrspolizisten aus allen Bodensee-Ländern, wie sie sicher zur Schule kom-
men. Die Spieleland Partner Polizeipräsidium Konstanz, Verkehrswacht Bo-
denseekreis, MobileKids - die Verkehrssicherheitsinitiative der Daimler AG,
die Unfallkasse Baden-Württemberg sowie die AOK – Die Gesundheitskasse
Bodensee-Oberschwaben und das Ravensburger Spieleland haben an bei-
den Tagen ein spielerisches und zugleich lehrreiches Programm vorbereitet,
das sich einprägt und Spaß macht. Außerdem können die Kinder die über
70 Attraktionen des Freizeitparks mit seinen acht Themenwelten erkunden.
40.000 Erstklässler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erhalten
über ihre Schulen kostenlose Eintrittskarten, bis zu fünf Begleitpersonen
dürfen zum ermäßigten Preis von 21 Euro in den Freizeitpark am Bodensee.
Freikarten können Eltern und Lehrkräfte unter www.spieleland.de/erstkla-
essler anfordern.
Kontakt: Ravensburger Spieleland, Freizeitpark & Feriendorf, Am Hange-
nwald 1, 88074 Meckenbeuren, www.spieleland.de.

Mit kostenlosem Shuttle-Bus
oder Fahrrad auf den Kahlenberg
Zum großen „Tag der offenen Tür“ auf dem Kahlenberg am Sonntag, 18. Sep-
tember, von 11 bis 18 Uhr aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums der Mecha-
nisch-Biologischen Anlage (MBA) können Besucher bequem mit dem Zug
anreisen: Zwischen dem Bahnhof Herbolzheim (Park-und-Ride-Platz) und
dem Kahlenberg verkehrt von 11 bis 18.30 Uhr alle Viertelstunde ein kosten-
loser Shuttlebus. Auch als Ziel einer Radtour bietet sich der Besuch der Ver-
anstaltung an. Für Autofahrer sind Parkplätze auf dem Gelände eingerichtet.
Die moderne Müllbehandlungsanlage kann bei einem Rundgang besichtigt
werden. Außerdem stellen Firmen, die in der Entsorgung und im Umweltbe-
reich aktiv sind, ihre Maschinen und Anlagen vor. Für Kinder gibt es ein ei-
genes Programm mit Riesensandkasten, Tiergehege sowie stündlichen Auf-
tritten von „Herr Stinknich“ und „Clown Blaumann“. Für die Verköstigung
sorgen ein Dutzend „Foodtrucks“ mit einer großenAuswahl an Speisen –von
Maultäschle über Spanferkel, Burger, Ochs am Spieß bis zu Crêpes und Kaf-
fee und Kuchen. Die Bevölkerung aus den Landkreisen Emmendingen und
Waldkirch ist zum „Tag der offenen Tür“ herzlich eingeladen.

Eröffnungsfeier Recyclinghof
und Grünschnittplatz Denzlingen
Am Freitag, 16. September, wird um 13 Uhr der neue Grünschnittplatz und
Recyclinghof in Denzlingen mit einer kleinen Feier eröffnet, zu dem die Bür-
gerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. Das Amt für Abfallwirtschaft
bietet InformationenzumThemaRecyclingunddiebeliebteHandy-Sammel-
aktion an: Jeder, der sein altes Handy am Freitag, 16. September, am Recyc-
linghof abgibt, nimmt an der Verlosung einer Power-Bank (Akkus für Smart-
phones) teil. Wer eine Plastiktüte mitbringt, kann diese gegen eine Mehr-
werttasche umtauschen. Ebenfalls wird ein Kaffee- und Kuchenverkauf an-
geboten.Am neuen Entsorgungszentrum können sowohl Wertstoffe als auch
Grünschnitt bürgerfreundlich an einem Platz und zur selben Öffnungszeit
abgegeben werden. Die Öffnungszeiten für beide Einrichtungen sind freitags
von 13 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Der Grünschnittplatz
ist von April bis 12. Oktober außerdem jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr
geöffnet. Die Zufahrt zum neuen Entsorgungszentrum befindet sich an der
Kreisstraße nach Vörstetten im Gewann „Mattstein“, direkt gegenüber der
Zufahrt zur B 3 Richtung Freiburg.

Kochkurs für Kinder
Unter dem Motto „Herbstgenuss“ lädt das Landwirtschaftliche Bildungszent-
rum Emmendingen-Hochburg Kinder von acht bis zwölf Jahren am Donners-
tag, 29. September, von 15 bis 18 Uhr zu einem Kochkurs ein. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 3 Euro plus 3 Euro für Lebensmittel. Der Beitrag kann auf
Nachfrage reduziert werden. Bitte Schürzen und Plastikdosen zum Mitneh-
men der Speisen mitbringen. Anmeldung sind bis zum 23. September beim
Landwirtschaftsamt Emmendingen, Telefon 07641 / 451-9110 erforderlich.

Mit Erfolg zurück in den Beruf
Am Dienstag, 20. September, informiert die Wiedereinstiegsberaterin der
Agentur für Arbeit Freiburg, Regina Jehle, zum Thema „Erfolgreich wieder-
einsteigen“. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr im Berufsinformations-
zentrum (BiZ, Raum A007) der Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Straße
77. Die Veranstaltung richtet sich an Frauen und Männer, die nach der Fami-
lienphase oder der Pflege von Angehörigen den beruflichen Wiedereinstieg
vorbereiten.
Interessentinnen erhalten Tipps zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur
Situation auf dem regionalen Arbeitsmarkt, welche grundsätzlichen Anfor-
derungen Bewerberinnen im Wettbewerb um Arbeitsplätze mitbringen müs-
sen und wie die Agentur für Arbeit mit ihrem Service- und Förderangebot
den beruflichen Wiedereinstieg unterstützen kann. Die Teilnahme ist kos-
tenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Welches Unternehmen braucht
Unterstützung und Arbeitskräfte?
Welches Unternehmen sucht tatkräftige Unterstützung? Wer braucht Ar-
beitskräfte? Der Arbeitsmarkt in Südbaden ist angespannt. Arbeitskräfte
werden gesucht. Gleichzeitig hat sich nach dem turbulenten Jahr 2015 die
Flüchtlingssituation in Deutschland dieses Jahr wieder etwas entspannt. Der-
zeit leben ca. 70 Flüchtlinge in der Gemeinde Denzlingen. Die überwiegend
jungen Männer aus Syrien und dem Irak sind größtenteils – auch dank des
großen Engagements des Freundeskreises Asyl in Denzlingen – gut integriert.
Alle werden persönlich betreut. Nachdem die meisten Flüchtlinge zwischen-
zeitlich einen Sprachkurs belegt haben und teilweise das Asylverfahren ab-
geschlossen ist, suchen diese Neueinwohner eine Arbeit. Die allermeisten
haben den Anspruch, für sich selbst sorgen zu wollen. Sie suchen eine Ar-
beitsstelle unabhängig davon, ob Vollzeit, Teilzeit, Minijob oder 1-Euro-Job.
Wer sucht Unterstützung in seiner Firma?
Wer hat die Möglichkeit, einen Flüchtling in „Lohn und Brot zu bringen“?
Bitte auf dem Rathaus in Denzlingen melden, Herr Kleiser (Telefon 07666 /
611-115 oder E-Mail: kkleiser@denzlingen.de), oder beim Freundeskreis Asyl
(E-Mail: arbeit@freundeskreisasyl-denzlingen.de).
Die Paten der Flüchtlinge können viel Positives über ihre „Schützlinge“ be-
richten. Sie stehen zudem als zusätzlicher Ansprechpartner.
Sowohl Bundesagentur für Arbeit wie auch das Jobcenter in Emmendingen
(E-Mail: Jobcenter-Landkreis-Emmendingen@jobcenter-ge.de) helfen, die
bürokratischen Hürden zu überspringen.
Gemeinde Denzlingen und Freundeskreis Asyl Denzlingen e.V.

Betreuungsgruppe „Freitagstreff“
für Senioren (mit Pflegestufe): Je-
den Freitag von 15 – 18 Uhr; Info:
Kirchliche Sozialstation Elz/Glotter;
Barbara Welker, Telefon 07666 /
9123456.

Betreuungsgruppe „Dienstags-
treff“ für Senioren (mit Pflegestu-
fe): Jeden Dienstag von 10 bis 13.30
Uhr; Info: Kirchliche Sozialstation

Elz/Glotter; Barbara Welker, Telefon
07666 / 9123456.

Betreuungsgruppe „Mittwochs-
treff“ für Senioren (mit Pflegestufe)
Jeden Mittwoch von 9.30 – 16.30 Uhr;
Info: Kirchliche Sozialstation Elz/
Glotter; Barbara Welker, Telefon
07666 / 9123456.
Initiative Kunst und Kindergarten:
Einladung zur Generalversammlung
am 30. September um 20 Uhr im Kin-
dergarten im Rathausweg 14.

c Denzlingen
17. September: Sieglinde Karosseit
(70 Jahre); Angelika Nübling (70 J.).
18. September: Horst Schlosser (75
Jahre).
20. September: Werner Varchmin
(80 Jahre); Elisabeth Schmidt (75 Jah-
re); Eugen Schmidt (75 Jahre).
21. September: Edgar Birkel (80 Jah-
re); Peter Eicke (80 Jahre); Joana
Khairallah (70 Jahre).

Altenwerk lädt
zur Busfahrt ein
Denzlingen (hg). Das Altenwerk St.
Jakobus lädt ein zu einer Busfahrt am
Mittwoch, 21. September. Im Simons-
wäldertal ist die Kaffeepause im Jos-
talstüble vorgesehen. Über Breitnau
führt der Ausflug ins Wildtal, wo
man gegen 18 Uhr im Café Burgblick
das Abendessen einnehmen will.
Die Rückkehr in Denzlingen ist gegen
20 Uhr vorgesehen. Anmeldung im
Pfarrbüro, Telefon 07666 / 911330.

MITTEILUNGEN DES LANDRATSAMTES

Wir gratulieren ❀❀

Denzlingen

VÖRSTETTEN �1

GLOTTERTAL �1


